
Zeitschrift
fiirWirtschafts-
und BankrechtWERTPAPIER-

MITTEILUNGEN

IY ZR IlLllBx

wm 30

lnhaltsverzeichnis
Beiträge
Rechtsanwalt bejm BGH Dr. Thomas winter, Karlsruhe, und Rechtsanwältin Dr' soptrie catherine Sitter'

München
Die (analoge) Anwendung des 0 151 SAG auf Auslandssachverhalte

Dr. Christoph Schnabel, LL'M', Hamburg

Das Recht der informationellen Selbstbestimmung für Unternehmen

27 . Juli 2019
73. Jahrgang
Seiten 1381-1424

1381

7384

LG Frankfurt a.M. ILL'2OI} z-LB O 2IIltBx

Gesellschaitsrecht
Bundesgerichtshof 7.5.2019 rrzB 12/76
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Bankrecht und KaPitalmarktrecht

Bundesgerichtshof 3'7'2OIg Auch im Passivprozess des Versicherungsnehmers einer 1389

nectrtsrctutz,rersicherungMaßgeblichkeitdesjenigenVer-
;;;ä;;;;; Rechtspf Licü t"" oä"' Rechtsvorschri-f ten' den

äli" V"i#rt*rrrrgrrräh*ut seinem Gegner im Ausgangs-

ä"ni*ü"it inlästet, für die zeitliche Festlegung des

Rechtsschutzfalles

Zur Verjährung von Rückzahlungsansprüchen wegen un- 1393

wirksaäer Zinianpassungsklausel

Zur Gerichtsgebühr im Verfahren über eine Rechtsbe- 1397

;;*;;;;, dtJ die Aufnahme einer Gesellschafterliste in

äLn Registerordner zum Gegenstand hat

Zur Unbegründ'etheit einer Unterlassungsklage' mit der 1398

JiL af.tio.t-at einen Eingriff in seine Mitgliedschaftsrechte

äät"i. plu"rtt*idriges olganhandeln abwehren 
-will' 

wenn

ää Käg"utrtebun-g unarigemessen verzö gert wurde

Zur Unwirksamkeit einer in einem Erbbaurechtsvertrag t4OI

f ormularmäßig verwendeten Klausel' wonach die

Äü*""ä""dnäf ugnis des Grundstückseigentümers nach

.E ;; il:ä"irruuünc schuldrechtlich oder als Inhalt des

itbb;;;.htt ausgeschlossen ist, nach $ 307 Abs' 1' Abs' 2

Nr. l BGB

Zur Pflicht der nach $ 79 Abs' 1 FlurbG um Berichtigung 1405

äät äi"-"ät"chs ersuchenden Flurbereinigungsbehörde
ä"t v"tf "g; 

des Grund'schuldbriefes bei einer Veränderung

äur nlriti""gsgegenstandes im Zuge der Flurbereinigung

Zur Bestellung einer beschränkten persönlichen Dienst- 1406

U.tt 
"tt 

r"g""iten einer iuristischen Fetson ohne zeitliche

ffiil;;;; käine zeitlic'h unbefristeten Belegungsrechte

;iä;;tg-t"i der vereinbarten Förderung gemäß $ B8d

ir. wogänc, selbst wenn die Kommune dem privaten In-

vestor zur Errichtung von Sozialwohnungen kostengünstiges

ü;;i;ttt"tlassei hat; bei der nicht zulässigen Verein-

täir"ö?"iiu.h unbefristeter Belegungsrechte in entspre-

;;;;äät Anwendung des $ 139 B-GB A-nnahme des Fort-

üÄtiä"d.t der Belegüngsrechte während der Laufzeit eines

vergünstigten Kredits

I

Bürgerliches Recht und Handelsrecht

Bundesgerichtshof 23'I12OIB V ZR 33/18

Bundesgerichtshof 10'1'2019 V ZB 56/18

Bundesgerichtshof B'2'2O1'g V ZR 776/L7



Bundesgerichtshof T.3.201.9 V ZB S3/IB

Sonstiges
Bundesgerichtshof 11.10.2018 tZR 1,14/17

Bundesgerichtshof 22.5.2015 lV ZR73/IB

Bundesgerichtshof 26.6.201.9 MR 1g/IB

ühhüdfrFdd&!GLi@tOl9

Zum Ausgleich der Publizität des Grundbuchs mit dem Of- 1410
fenbarungsverbot gemäß g 5 Abs. 1 TSG bei der Behand-
lung eines Antrags auf Richtigstellung des Namens im
Grundbuch

Zum Verhältnis einer auf die Beitreibung einer abgetrete_ 1414
nen Forderung gerichteten Leistungsklage des ZeJsionars
zur Drittwiderklage des Schuldners gegen den Zedenten
(hier in einem Rechtsstreit über Schadensersatzansprüche
gegen einen Versicherungsmakler wegen Falschbeiatung
bei der Vermiitlung eines Hausratverslcherungsvertragsl

Grundsätzlich keine Hlnweispflicht des Unfallversicherers 14 17
entsprechend g 186 Satz 1 WG, bei einer Versicherung
für fremde Rechnung die versicherte person neben odei
an Stelle des Versicherungsnehmers zu informieren, und
zwar auch im Falle der Anzeige des Versicherungsfalles
durch den Versicherten

Grundsätzlich keine Fortschreibung des vor Geltendma- 1421
chung der Berufsunfähigkeit tatsächlich erzielten Einkom-
mens bei dem für die Verweisbarkeit des Versicherten auf
eine andere berufliche Tätigkeit gebotenen Einkommens_
vergleich auf den Vergleichszeitpunkt
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Rechtsprechung
Bankrecht und Kapitalmarktrecht

Bundesverfassung:s- 3.7.2019
gericht

2 BvR 824, 825115 Erfolglose

1425

1433

Abs. 2 GG im Zusammenhang mit argentinischen
Staatsschuldenkrise

Bundesgerichtshof 4.7.20t9 III ZR 202/LB Zur Unbeachtlichkeit von Hilfsvorbringen einer Partei, das 1441
mit dem tatsächlichen Hauptvorbringen unvereinbar ist,
wenn das Gericht das Haupfvorbringen selner Entschei-
dung zu Grunde legt, dieses jedoch rechtlich nicht zum
angestrebten Erfolg führt (hier zum Hauptvorbringen, kein
Kapitalverlustrisiko eingehen zu wollen, und zum Hilfs-
vorbringen, risikobewusst gewesen zu sein)

LG Saarbrücken 1,7.1.201,9 1 0 164/18 EuGH-Vorlage zur Auslegung der Verbraucherkreditver- 1.444
tragsrichtlinie im Hinblick auf die Anforderungen an die
Klarheit und Prägnanz einer Widerrufsinformation über die
Voraussetzungen für den Beginn der Widerrufsfrist

Bürgerliches Recht und Handelsrecht
Bundesgerichtshof 22,5,2OI9 VIII ZR 1,82/17 Einzelfallbezogene Beurteilung, ob das Verhalten eines 1,447

Bieters auf der Internet-Plattform eBay, der an einer Viei-
zahl von Auktionen teilgenommen hat, als rechtsmiss-
bräuchlich einzustufen ist (,,Schnäppchen- oder Abbruch-
jäger")

Bundesgerichtshof 332019 VIIIZR 794/L6 Zum Widerrufsrecht des Verbrauchers, der mit einem 1.450
Online-Händler einen Kaufvertrag über eine neue
Matratze geschlossen hat, nach Entfernung der
Schutzfolie

der Argen- 1438
tinien wegen nicht erfolgter Art. 100

Vorlagebeschluss zur Frage, ob die in Art. B Abs. 2 Buchst.
a der Richtlinie 2OO4/48/EG zur Durchsetzung der Rechte
des geistigen Eigentums genannten Adressen der Herstel-
ler, Erzeuger, Vertreiber, Lieferer und anderer Vorbesitzer
der Waren oder Dienstleistungen auch die E-Mail-Adres-
sen und Telefonnurnmern der Nutzer der Dienstleistungen
und die von den Nutzern der Dienstleistungen für das
Hochladen der rechtsverletzenden Dateien genutzten IP-
Adressen nebst genauem Zeitpunkt des Hochladens um-
fassen

1452

Weltbewerbsrecht
Bundesgerichtshof 21,.2.20L9 lZR 153/77

Zum Einwand des Rechtsmissbrauchs gegenüber der Deut-
schen Umwelthilfe (hier in Bezug auf die unterlassene An-
gabe von Werten des Kraftstoffverbrauchs und der spezi-
fischen COz-Emissionen im kombinierten Testzyklus)

Bundesgerichtshof 4.7.201.9 IZR1.49/1,8x 1456



Sonstiges
Bundesgerichtshof 2V.6.2019 lXZB 5/IS

Bundesgerichtshof 13,I7.2018 F.nZR39/I7x

Bücherschau
Johanna Grzywolz

llCorponte BankingTag
ds Bößm'Z€fung am 2692019 h Fankfun a. tr'

"*-G

Keine Aussetzung des Rechtsstreits bei getrennter Gel- L461

tendmachung von Teilen einer einheiUichen Forderung

Zum Entschädigungsanspruch des Betreibers einer Wind- 1462

energieanlage äuf See nach $ 17e Abs. 2 SaIz I EnWG,
w.ni der vörbindliche Zeitpunkt der Fertigstellung der
Netzanbindung im Wege einer bis zum 29. August 2012

erteilten unbedingten Zusage festgelegt worden ist; zur
Anwendung der in $ 17e Abs. 2 Satz 3 EnWG vorgesehe-
nen Rechtsfolge, dass weitergehende Anspniche auf Ersatz
von Vermögensschäden ausgeschlossen sind, wenn bereits
vor dem Inürafttreten der Regelung absehbar war, dass der
in einer unbedingten Netzanbindungszusage mitgeteilte,
nach dem Inkrafttreten der Regelung liegende Termin nicht
eingehalten wird

Virtuelle Kryptowährungen und Geldwäsche

Rezensent: Rechtsanwalt Dr. Tobias Bauerfeind, Frankfurt
a. M.

r467

WM Seminare

I12. Corporate Banking Tag , ,

der Börsen-Zeitung

Corporate Banking von morgen:ldeen I Strategien I Meinungen

26,9.2019 Frankfurt am Main
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Rechtsanwalt Klaus Vorpeil, Mainz
Digitalisierung der Außenhandelsfinanzierung
- Neue ICC-Richtlinien zur elektronischen Vorlage von Dokumenten bei Akkreditiven und Inkassi .=

-Teil I-

Akad. Rat a. Z. Dr, Benedikt Strobel, München
Widerruf des Schenkungsantrags beim Vertrag zugunsten Dritter auf den Todesfall durch Verfüoung
von Todes wegen?

Rechtsprechung
Bankrecht und Kapitalmarktrecht
Kammergericht 25.2,201,9

Gesellschaftsrecht
Bundesgerichtshof

BU 15s/17

4.6,2019 IIZB I6/tB

Zu den Rechtsfolgen der Auszahlung eines Kontogutha- 1484
bens an einen Geschäftsunfähigen

t46S

1477

1493

OLG Celie 27.3.201,9 3 U 3/19x

OLG Frankfurt a. M. 24.5.2015 10 U 5/1Bx

Unwirksamkeit der nachträglichen Einführung einer Kon- 1486
toführungsgebühr in Allgemeinen Bediagungen für Bau-
sparuerträge

Zulässigkeit einer Entgeltklausel für Bankauskünfte in Hö- 1491,
he von 25 Euro

Bundesgerichtshof 2.7.201"9 II ZR 4o6/l7x Keine Berufung der Gesellschaft au_f die Legitimations- 1.49s
wirkung des $ 16 Abs. 1 Satz 1 GmbHG, wenn entgegen
der gerichtllchen Untersagung eine veränderte Gesell-
schafterliste zum Handelsregister eingereicht und im
Registerordner aufgenommen worden isti zur Frage, ob
die Einrichtung eines Aufsichtsrats aufgrund einer
Offnungsklausel im Gesellschaftsvertrag ohne Satzungs-
änderung zulässig ist

Abrechnung der Erstellung der Gesellschafterliste imZu-
sammenhang mit der Beurkundung des GmbH-Grün-
dungsvertrags mit einer 0,5 Gebühr nach Nr. 2211.0 KV-
GNotKG

Zur Anerkennungsfähigkeit der Entscheidung eines aus-
ländischen Gerichts in einer güterrechtlichen Angelegen-
heit, mit der der Gesellschaftsanteil einer zweigliedrigen
Gesellschaft bürgerJichen Rechts miteinander verheirateter
Geseiischafter einem Ehegatten übertragen wird, für ein
grundbuchrechfliches Berichtigungsverfahren in Bezug auf
ein in Deutschland belegenes Grundstück der Gesellschaft

Bundesgerichtshof j.6.5.20lg V ZB 1.OI/IB 1.504



Insolvenzrecht und Zwangsvollstreckung

Bundesgerichtshof 16.5.2019 lZB79/lB

Bürgerliches Recht und Handelsrecht

OLG Karlsruhe 18.7.20L9 17 U 160/1Bx

Bücherschau
Godehard KaYser/
Christoph Thole (Hrsg.)

Sachwerte Summit

Zur Pflicht des Gläubigers, der im Zwangsvollstreckungs- 1508

verfahren isoliert die Einholung von Drittauskünften be-

antragt, vorzutragen, nach welcher der Alternativen des

0 BO2iAbs. 1 Sati 1 ZPO die Berechtigung zur Einholung
von Drittauskünften besteht

Zu Fragen der rechtlichen Behandlung des Einbaus einer 1510

unzuläisigen Abschalteinrichtung (Abgas-Skandal)

Insolvenzordnung, 9. Aufl'

Rezensent: Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Lüke, LL'M
(Chicago), LeiPzig

1519
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Die mit einem * gekemzeichneten Entscheidungen sind zur veröitenüichung und Besprechmg in der Entscheidungssammlung zum wirtschafts- ud Bankrecht (wuB)

vorgesehen,

Nur soweil der Redaklion bis zur Dlucklegung die Rechtskfait-eine,r instilzgerichtlichen Entscheidung mitqeteilt worden ist' wlrd dies im

vermerkt. Ein fehtender Rechtsk;;h"i;üi; ä*"" daher nicht r"o.uil", ai* die Entscheidung nicht rechtskräftig geworden ist'

5achwerte 5ummit

Anschluss an das Aktenzeichen

Im Preis inbegriffen sind die jährlichen zwei Einbanddecken

Bei Nichtbelieferung infolge höherer Gewalt oder infolge von Arbeitskämpfen bestehen keine Ansprüche gegen den vellag

Abbestellugen nur zum Quartalsende bei dreiwöchiger Kündigungsfrist'

o20lgHelausgebeIgemeinschaftWERTPAPIER-MITTEILUNGEN,FIankJuItamMain_ISSN0342-6971

ducen und deren Leitsätze, soweit sie vomEinsender od", a", r"outiää JräiuJ"i"ääi r"drgr".t *o.a." r-ä. iäde Veruertung außerhalb der Grenzen des urheberechts-

üerarbeitung in elektronischen Systemen'

Manuskripte: Die übersendung eines Manuskdpts beinhaltet.die.Erkrärung, dass der Verfasser.den Beitrdq oder einen Beitrag mit gleichem Gegenstand nicht zeihah

andereitig anbietet. Für unverr."q.T.i"g"i"i"ni. Manuskdpte truäääir-"iä" Gtr.g und_Redaktion t'."*" üirir"q Mit der Ainahrie zur veröffentlichung erirbt der

eine Datenbank sowie das Recht zur weiteren vervielfärtig""g "" g.LliäYi:kn z;;;k;;il w$e-uine" pnotome"rtanischen oder eines anderen verfahrens'

Hinweise äir Autoren unter ww wertpapiermitteilungen de
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1 7. August 201 I
73. Jahrgang
Seiten 1521-1576

lnhaltsverzeichnis
Sonderbeilage
Prof. Dr. Godehard Kayser, Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof, Karlsruhe
Aktuelle insolvenzrechtLiche Entscheidungen des Bundesgerichtshofs außerhalb des Anfechtunqsrechts

Beiträge
Rechtsanwalt Klaus Vorpeil, Mainz
Digitalisierung der Außenhandelsfinanzierung
- Neue ICC-Richtlinien zur elektronischen Vorlage von Dokumenten bei Akkreditiven und Inkassi -* Teil II -
Rechtsanwalt Dr. Jens Brauneck, Neuss
Neues EU-Öko-Label für Finanzprodukte nach Vorgaben der EU-Kommission?

Rechtsprechung
Bankrecht und Kapitalmarktrecht
Bundesverfassungs- 30.7.201.9
gericht

Bundesgerichtshof 30.4.20Lg

1530

Regelungen zur Europäischen Bankenunion bei strikter 1538
Auslegung nicht kompetenzwidrig

Unanfechtbarkeit eines Beschlusses des Prozessgerichts über 1 55 1

die öffentliche Bekanntmachung eines gem. $ 2 KapMuG
gestellten Musterverfahrensantrags im Klageregister

2 BvR 1685,
2631"/1,4

XIZB 1/L7x

I521

1553
Bundesgerichtshof 3O,4.ZOI} XIZB L3/1.8x Anwendungsbereich des KapMuG nur, wenn die öffentli-

che Kapitalmarktinformation als Mittel der schriftlichen
Aufklärung verwendet worden ist; Aussetzung des Ver-
fahrens nur dann, wenn das Prozessgericht bereits über-
zeugt ist, dass es auf die statthaft geltend gemachten Fest-
stellungsziele ankommen wird

Zur Einordnung eines Prämiensparvertrags als unregelmä- 1556
ßiger Verwahrungsvertrag; Ausschluss der Kündigung
nach Nr. 26 Abs. 1 AGB-Sparkassen bis zum Erreichen der
höchsten Prämienstufe in einem Prämiensparvertrag, bei
dem die Prämien auf die Sparbeiträge stufenweise bis zu
einem bestimmten Sparjahr steigen

I

Bundesgerichtshof t4.5.2019 XIZR 345/1,8x



Insolvenzrecht und Zwangsvollstreckung
Bundesgerichtshof 27 .6.201.9 IX ZR 1.67 ll9x

Bücherschau
Jörg Nerlich/
Georg Kreplin (Hrsg.)

Jens-Hinrich Binder/
Alexander Glos/
Jan Riepe (Hrsg.)

Zur Frage, unter welchen Voraussetzungen eine Forde-
rung des Gesellschafters auf Rückzahlung eines der Ge-
sellschaft zur Verfügung gestellten Geldbetrags darlehens-
gleich ist; zur Höhe des Anfechtungsanspruchs bei einem
kontokorrentähnlichen Verhältnis; grundsätzlich keine
An-fechtbarkeit von Zinszahlungen nach g 135 Abs. 1 Nr. 2
InsO; zur Einrede der anfechtbaren Darlehensgewährung
gegenüber dem auf $ 135 Abs, 1 Nr. 2 InsO gestützten
Anfechtungsanspruch im Fall der Doppelinsolvenz von
Gesellschaft und Gesellschafter; keine unentgeltliche
Leistung durch Erfüllung einer einredebehafteten
Forderung; zur Frage, ob eine unentgeltliche Leistung
vorliegt, wenn der Schuldner auf eine nicht bestehende
Schuld leistet

Münchener Anwaltshandbuch Insolvenz und Sanierung,
3, Aufl.
Rezensent: Rechtsanwalt Dr. Friedrich L. Cranshaw
Mutterstadt/Mannheim

Handbuch Bankenaufsichtsrecht
Rezensentin: Univ.-Prof . Dr. Ann-Katrin Kaufhold,
München

1561

1574

1576

15. lmmobilientag

der Börsen-Zeitung

Börsen-Zeitung
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Die mit a gekemzeichneten Entscheidungen des BGH sind zum Abdru€k in der amllichen Smmlug vorgesehen.
Nicht amtliche Leitsätze zu Entscheidungen des BGH sind kursiv gesetzt. Leitsätze zu Enlscheidwgen der Instilzgedchte sind überwlegend durch den Einsender oder
die Redaktion verfassl.

Die mit einem x gekennzeichneten Entscheidungen sind zu Veröftentlichung und Besprechung in der Enlscheidungssammlung zum Wirtschatts- und Bankrecht (WuB)
vorgesehen.

Nu soweit der Redaktion bis zur Drucklegung die Rechtskraft einer instanzgerichtlichen Entscheidug mitgeteiltworden ist, wird dies im Anschluss an das Aktenzeichen
vermerkt. Ein fehlender Rechtskralthinweis muss daher nicht bedeuten, dass die Entscheidung nicht rechlskräftig geworden ist,

Redaktion: Rechtsanwall Dr. Christopher Kienle, Frankfurt am Main; proiessor Dr. Tobias Leü], LL.M. (EUR), Universität polsdami Rechtsanwalt Dn Helmut Merkel,
Frankfurt am Mair; Arne Wiltig, Essen; Rechlsanwalt Dr, Andreas Lange, Frilkiurt u Main (presserechtlich verantworllicher Redakteur)
Redaktionsbeirat: Rechtsanwalt Thorsten Höche, Chefsyndlkus des Bundesverbandes deutscher Banken e.V., Berlin (Vorsltzender); Rechtsuwältin Dr. Arna Heidelbach,
Leiterin der Rechlsabteilung der Dz-Bank AG, Frankfurt a. M.; Professor Dn Dr, Dr. h.c. mull. Klaus J. Hopt, Direklor am Mu-Planck-Instilut für ausländisches und
intemationales Privatrecht a,D., Hamburg; Dr. Hans-Ulrich Joeres, Richter am Budesgerichtshof, Karliluhd Ilse Lohmann, Richterin am Bundesgerlchlshol, Karlsruhe;
Prolessor Dn Peter O. Mülbert, Direktor des Instituts äir Internaüonales Recht des Spar-, Glro- und Kreditwesens an der Johannes Gulenberg-Üniversität. Mainz
Verla,g; Herausgebergemeinschaft ITyERTPAPIER-MITTEILUNGEN Keppter, Lehmann GmbH & Co. KG, Postfach 11 09 32,60044 Frankfurt a. M.; Düsseldorfer Straße 16,
60329 Frankfurt a. M.; Geschäftsführungr Axel Hams, Torsten lllrich, Dr Jens Zinke
Telefon Redaktion: Dr Andreas Lange (0 69) 27 32-164, E-Mailr a.lange@wmrecht.de; Lektoratr Heike Back (0 69) 27 32-172, E-Mail: H.Back@wmrecht.comj
Sekretariat: Sylvia Mahler (O 69) 27 32-188, E-Mailr s,mahler@wrecht.de
Anzeigen: Ralf Becker (O 69) 27 32-553, E-Mail: r,becker@mrecht,dei Vedrieb/Nachbestellungen: (0 69]| 27 32-7421Telefu (0 69) 23 26 85
Druck: mt druck Walter Thiele GmbH & Co. KG, Carl-Friedrich-Gauß-Straße 6, 63263 Neu-lsenburg, Telefon (O 61 02) 30 77 0.

BeiEinzelbezugdesTeilsWderIVERTPAPIER-MITTEILUNGENbetTägtderAbomementpreismonatlich€96,90(einschl.T%MwSt.€6,33)+€T,45Versandkostenzuschlag
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des Fachilwaltslehrgangs einen Rabatt von 50 o/o auf den Abonnementpreis,
Im Preis inbegriJfen sind die jährlichen zwei Einbanddecken,

Bei Nichtbelieferung infolge höherer Gewalt oder infolge von Arbeitskämpfen bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag.
Abbestellungen nur zum Quartalsende bei dreiwöchiger Kündigungsfrist.

@2019 Herausgebergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNCEN, Frankfurt am Main - ISSN 0342-6971

dugen und deren Leitsätze, soweit sie vom Einsender oder der Redaktion erarbeitet oder redigiert worden.sind. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urhebenechts-
gesetzes ist ohne Zustimmug unzulässig und stlafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeichemg md
Verarbeitmg in elektronischen Systemen,

Manuskripte: Die Übelendung eines Manuskripts beinhaltet die Erklärung, dass der Verfasser den Beitrag oder einen Beitrag mit gleichem Gegenstand nicht zeitnah
and€ryeitig anbietet Für unverlangt eingereichte Manuskdpte übemehmen Verlag und Redaktion keine fuaftung. Mit der Annahme zur Veröffäntlichung eruirbt der
Verlag vom Verfasser alle Rechte, insbesondere das ausschließliche Verlagsrecht für die Zeit bis zum Ablauf des Urheberrechts und die Befugnis zur Einsplicherung in
eine Datenbank sowie das Recht zur weiteren Vervielfältigung zu gewerbiichen zwecken im Wege eines photomechanischen oder eines andören Verfahreins.
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WERTPAPIER-
MITTEILUNGEN

kttschrift
für Wirtschafts-
und Bankrecht

24. August 201 9
73. Jahrgang
Seiten 1577-1620

lnhaltsverzeichnis
Beiträge
Richter am LG apl. Prof. Dr. Thomas Regenfus, Nürnberq
,,Unselbstständigkeit" und ,,Verjährungsabhängigkeit" der Dolo-agit-Einrede

Rechtsanwalt Dr. Nils-Christian Wunderlich, Hamburg/München
Permanent Partial Use: Möglichkeiten der Rückkehr zum Kreditrisikostandardansatz

Rechtsprechung
Bankrecht und Kapitalmarktrecht

Bundesgerichtshof 17.7.201,9 XII ZB 425/LBx

1577

1585

1"592

1596

1,604

Gesellschaftsrecht
Bundesgerichtshof 2,7.2019 IIZR252/76

Kammergericht 1"8,7.2019 2 AR29/19 Zu den neuen Sonderzuständigkeiten nach gg 72a, 119a 1595
GVG und deren Anwendung auf Streitigkeiten im Zu-
sammenhang mit der Vermittlung einer Lebensversiche-
rung durch eine Bank

Zur Frage, wer Kontoinhaber eines Sparkontos ist (hier in
Bezug auf ein von Eltern auf den Namen ihres minderjäh-
rigen Kindes angelegtes Sparbuch); Maßgeblichkeit des
Innenverhältnisses zwischen Kind und Eltem für die Frage,
ob einem Kind Ansprüche gegen seine Eltern wegen von
diesen vorgenommenen Verfügungen über ein Spargut-
haben zustehen

Zur Frage, unter welchen Voraussetzungen eine GmbH
Ansprüchen ihres Geschäftsführers aus einer erteilten Ver-
sorgungiszusage den Einwand des Rechtsmissbrauchs ent-
gegenhalten kann (Bestätigung von BGH, Urteil vom
13,12.1999I = WM 2000, 358)

Aufrechnung gegen eine durch Urteil titulierte Forderung
nur mit den Finschränkungen, die bei einer Vollstre-
ckungsabwehrklage gelten; Behandlung der präkludierten
Forderung so, als sei die Aufrechnung nie erklärt worden

Bundesgerichtshof 2.7.20t9 II ZR 1"SS/IB

Insolvenzrecht und Zwangsvollstreckung
Bundesverfassungs- 19.7.2019 2 BvR 2283/18
gericht

Bundesgerichtshof 25.6.2019 Il ZR I70/I7

Gesetzliche Zuständigkeit der General- oder Vertreterver- 15gg
sammlung für die fristlose Kündigung des DienstverhäIt-
nisses mit dem Vorstandsmitglied einer Genossenschaft

Überraschende sowie nicht nachvollziehbare Kosten- 1602
entscheidung im zwangsversteigerungsrechtlichen Zu-
schlagsbeschwerdeverfahren verletzt das Willkürverbot

Zur Frage, ob einem Schuldner, der seine Zahlungsunfä- 1605
higkeit kennt, die eingetretene Gläubigerbenachteiligung
nicht bewusst geworden ist, wenn er in der berechtigten
Annahme geleistet hat, dadurch eine Gegenleistung in sein
Vermögen zu veranlassen

Bundesgerichtshof 1.8.7.2019 I){ZR2sB/18



Bürgerliches Recht und Handelsrecht
Bundesgerichtshof 6.6.2019 lZR67/18

Bundesgerichtshof l1,.T.2OIg VII ZR 266/17

Dokumentati on

Bücherschau

Rolf Rattunde/Stefan Smid
Mark Zeuner (Hrsg.)

1 2. Corporate Bankinq Tao
ds &ßs'Zftng h 269J0r g tn rnnürn a i

Zur ausnahmsweisen Zutrissigkeit der übertragung eines 160gwettbewerbsrechilichen Untähssungr;;ü;Ä, von ei-nem Unternehmen auf ein anderes; ä; \i";;t der Ver_
91r!qung eines Erfolgshonorars ilh ü9;Äb, .2 satz IBRAO für einen Versiäherungsberater; kein Abschluss ei_nes Versicherungsmaklervertrags durch einen Versiche_run-gsberater im Zusammenhan[ -it J;; i;rifwechs elin der privaten Krankenversicheiung

Zur Freistellung der Leistungsbestimmungen, von denen 1615die Bestimmtheit od.er Bestimänurf."iiO"ü"iri,rrrgrpai"fr_
ten des Architekten abhängig ist von äu. ti. äg"*"irr"Geschäftsbedingungen guttäiaun f"frJtrto"trä"

Deutsche Rechtspolitik aktuell Abschlussbericht der Arbeitsgruppe Bauträgervertrags_ 161grecht beim BMJV

Insolvenzordnung, 4. Aufl.
Rezensent: Univ-prof. Dr. Andreas piekenbrock,
Heidelberg

L620

WM Seminare

I

A@6bdq$e4@!@b,Utue

'12. Corporate Banking Tag
derBörsen-Zeitung 

r r I I

Corporate Banking von morgen:ldeen 
I Strategien 

I Meinungen

26.9.2019 Frankfurt am Main

lnformationen: Iel. +49 69 2732554 oder E-Mair: c.worff@wmseminare.de

rr r!'rte{* @

Die mit a gekennzeichneten Entscheldungen des BGH sind zum Ab&uck tn der amuichen Sammlung vorgesehen.Nicht amtliche Leitsätze zu
die Redaktion verfasst.

Entscheidungen des BGH sind kursiv gesetzl. Leitsätze zu Entscheidungen der Instanzgerichte sind übeffiegend durch den Ernsender oder
3,iffi1;1X1t 

. nekemzeichneten Entscheidungen sind zur veröffenuichwg ud Besprechung in der Entscheidugssammlung zum Wirtschafts_ und Bilkrecht (WuB)N,ur sowei' derR€daktion bis zurDrucklegung dievermerkt. Etn iehlender Rechtskraflhin*äis ü"""
Rechtskraft
daher nicht

einer inslaugerichuichen Enlschcidung mitg€teilt worden ist, wird dies im Anschluss an das Aktenzeichenbedeuten, dass die Enrscheidung nrcht"reciriski;iüö;;ät; i:I..
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und Bankrecht

31 . August 201 9
73. Jahrgang
Seiten 1621-1664

lnhaltsverzeichnis
Beiträge
Univ.-Prof, Dr. Heinz-Peter Mansel, Köln
Musterf eststellungsklage: Keine Verjährungshemmung bei Rechtsmissbrauch

Rechtsanwalt Dr. Julian Christiansen, Koblenz
widerrufsrechte eines Anlegers und deren Bedeutung für den Verjährungsbeginn
sowie die Rechtzeitigkeit der Prospektübergabe

Rechtsprechung
Bankrecht und Kapitalmarktrecht
OLGBraunschweig 25.4.2019

OLG KöIn

1621

1.625

Zur Verwirkung des Rechts zum Widerruf eines Verbrau- 1632
cherdarlehensvertrages

Zur Inanspruchnahme eines Höchstbetragsbürgen und der
Ordnungsmäßigkeit einer Widerrufsbelehrung im HinbJick
auf Bürgschaftserklärung

1635

Zur Berücksichtigung von Leiharbeitnehmern bei der Er- 1638
mittlung von Schwellenwerten in Gesetzen zur unterneh-
merischen Mitbestimmung; arbeitsplatzbezogene Betrach-
tung

Bestehen eines Anspruchs eines zu Unrecht nicht in die 1643
Gesellschafterliste eingetragenen Gesellschafters auf
Einreichung einer korrigierten Gesellschafterliste

1"1, U S/19

4.7.201,9 15 U 190/LBx

25.6.2019 IIZB 2L/1.8x

Gesellschaftsrecht
Bundesgerichtshof

Bundesgerichtshof

Bundesgerichtshof

Kammergericht IO.7.2019 2W 16/19

lnsolvenzrecht und Zwangsvollstreckung
Bundesverfassungs- 16.7.2OIg 2 BvR BBI/!7
gericht

Verletzung des allgemeinen Justizgewährungsanspruchs
durch fehlerhafte Anwendung der Ausschlussfrist des g 234
Abs. 3 ZPO für einen Einspruch gegen einen Vollstre-
ckungsbescheid

1645

Verwandlung der aus einem üblichen Austauschgeschäft 1646
herrührenden Forderung eines Gesellschafters in eine dar-
lehensgleiche Forderung, wenn diese länger als drei Mo-
nate rechtsgeschäftlich oder faktisch zugunsten der Ge-
sellschaft gestundet wird

Gerichtsstand des Erfrillungsortes am Sitz der Geselischaft 164g
auch für Ansprüche aus g 130a Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1
HGB

Zur Nachhaftung des Schuldners für vom Insolvenzver- 1650
walter nicht erfüIlte Masseverbindlichkeiten

I

LL.7.20L9

6.8.2015

IXZR2tj/l9x

X ARZ 317/19

Bundesfinanzhof 2.4.2O1,g IXR 2I/77x



Sonstiges
Bundesgerichtshof 30.7.201,9 XIZR752/L7

Bundesgerichtshof 29.L201,5 KZR 4/j.7x

Bücherschau
Adolf Baumbach/
Wolfgang Lauterbach,/
Jan Albers/Peter Hartmann

Günter H. Roth/
Holger Altmeppen

Hinweis

Zur Frage, ob sich aus Art. VIII Abs. 5 Buchst. a d.es NAIO- 1652
Truppenstatuts und/oder Art. 41 Abs. 9 und 13 des Zusatz-
abkommens zum NATO-Truppenstatut eine Befreiung von
den Gerichtskosten ergibt

Keine Anwendung des $ 47 TKG Abs. 4 auf Sachverhalte, 1653
die durch das Bereitstellen von Teilnehmerdaten im Rah-
men einer gesellschaftsvertraglichen Beitragsleistung ge-
kennzeichnet sind

ZPO,77. Aufl.

GmbHG,9, Aufl

Dieser Ausgabe liegt das Inhaltsverzeichnis 1
2019 (Heft 1-26) bei.

1664

7664

Halbjahr

tr 8. lnvestmentfondstage der
Börsen-Zeitung

Börsen-Zeitung
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Nur soweit der Redaktion bis zur Drucklegung die Rechtskraft einer inslilzgedchllichen Entscheidung mitgeleiltworden ist, wird dies imAnschluss an das Aktenzeichenvemerkt. Ein lehlender Rechtskrafthinweis muss daher nicht bedeuten, diss die Entscheidug nicht-rechlskräitig geworden ist.
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Zeitschrift für das gesamte rnsolvenz- und sanierungsrecht

In dieser Ausgabe:

. ZlnsO.Aufsätze

Die Veröffentlichung von Vergütungsfestsetzungsbeschlüssen in der
Praxis (S. 1869)

von Frafessor Dr. Hans Hqarrneyet Bonn

sinrulative Risikoanalyse zur Konkretisierung der,,überwiegenden wahrschein-
lichkeite bei der lnsolvenzrechtlichen Fortbesüehensprognose (S. 1S7g)
von Dipl.-Kauffrau Sabhe Krau!3, Bonn und phil Ackermann, M.Sc.,

Die Zahlungsunfähigkeit im Österreichlschen Recht (S. 1

von Rechtsanwalt Dr Clemens Jaufer und
Mag Julia Anderl, Gruz/Wien

ZIns0-Dokumentation

Sanierung und Restrukturierung in der D.A.CE Region (S
von Dipl.-Rpfl. Stefan Lissner und Nadine Klosen, Konstanz

Eintritt der verjährung wegen vom Insotvenzverwalter zu verantwortenden verzögerung
einer Zustellung innerhalb der EU (S. lS95)
OLG Frankfut/M., Urt. v. 8. 5. 20019 - 13 U ZI1/IT
(Keine) Verpflichtung eines Sanierungs- und Restrukturierungsberaters zur Infonnation
über eine Insolvenzantragspflicht (,,A SE . Solar) (S. l ggg)
OLG Frankfurt/M., Urt. v.29. 3. 2019 - 8 U 218/17

anspruch einos Bauunternehmers aufEintragung einer sicherungshypothek gegen eine
Hochschule in Nordrhein-Westfalen; Insolvenzftihtgkelt juristischer Pärsonen-ötfentlichen
Recbts(S.1902)
OLG KöIn, Beschl. v. 17.4.2019 - 16 U 20/t9
Untreue durch omissio libera in causa bei (Un.)Möglichkelt von Abführung von Sozialversi-
cherungsbeiträgen iS. I 903)
LG Freibwrg, Urt. v. 7. 5. 2019 - 4/17 8 Ns 8,t Js ItZS/Is
Yertretung einer GmbH im Rechtsverkehr (S. 1907)
OLG Köln, Urt. u. 22. I l. 2018 - 12 U lA3/17

Bestimmung des örtlichen Gerichtsstands bei Schadensersabansprüchen wegen felrlgachlagener
Fonds.Beteiligung gegenüber mehrcren Beklagten (S. 1910)
BayObLG, Beschl. u. I 8. 7. 2019 - I AR 52/19

fKeine) Organkompetenz der persönlich haftenden Gesellschaftrr einer Publikums-GmbH &
Co. KG bei grundlegender Strukturveränderung der Geseüschaft (S. l9l2)
OLG Hamm, (Teil-/Grund-)tJrt. u 4. 7.2019 - 22 U 5Ul6
Wirksamkeit von zu Gunsten der tG Metall in Sanierungstarifvertrag vorgesehener außer-
ordentlicher Kündigungsmöglichkeit ,,im FaIIe der Stellung eines Insolvenzantrages.. (S, 1917)
IAG Mänchen, Urt v. 24. 5.2019 - 3 Sa 808/18
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Wirtschaftsrecht

Die Woche im Bliek

Entscheidungen
BGH: lnsolvenzanfechtung - mehr als dreimonatige Stundung der
Forderung eines Gesellschafters ist generell darlehensgleich
(11 .7 .2019 - tX ZR 21 0/18)
BGH: Klage gegen den Geschäftsführer auf Ersatz einer nach Ein-
tritt der lnsolvenzreife geleisteten Zahlung - Gerichtsstandsbe-
stimmung (6.8.2019 - X ARZ317 /19)
BGH: Direktanspruch des Absenders gegen Haftpflichtversicherer
des Frachtführers - Gerichtsstand nach Art. 3 I CMR
(29.5.201 9 - t ZR 1 94 / 1 8)

OLG Düsseldorf: Anordnung des BKartA gegen Facebook vorläufig
außer Vollzug gesetzt (26.8.2019 - Vl-Karr 1/19 M)

Verwaltung
BMW|: Positionspapiere zu M|FID lllMiFlR der EU-Kommission zu-
geleitet

EaFin: Merkblatt zu PRllPs veröffentlicht
BaFin: PSD 2 - Erleichterungen bei Kundenauthentifizierung
BaFin: I nformationsblatt zum Settlement-Verfahren

Gesetzgebung
BReg: Daten zum Abmahnmissbrauch

Aufsätze
Daniel Friedemann Fritz, RA, und Lorenz Scholtis

Anregungen für eine mutige und praxistaugliche
Umsetzung der Restrukturierun gsrichtlinie
lm Editorial des Betriebs-Berater (BB 10/2019) sprach sich der Erst-
verfasser bereits dafür aus, den Mut der Akteure in der Restruktu-
rierung zu stärken und zu belohnen und so die Sanierungskultur in
Deutschland zu stimulieren. Daran anknüpfend soll dieser Beitrag
vor dem Hintergrund der aktuellen Rechtslage in außergerichtli-
chen Restrukturierungsfällen wie aüch in Abgrenzung von der Sa-
nierung mittels lnsolvenzverfahrens für eine mutige Umsetzung
der Restrukturierungsrichtlinie (EU) 2Ol9 /'t 023 plädieren.

Dr. Holger Seidler, WP/SIB/RA, und Dr. Mathias Thiere, Wp/StB

Einziehung eigener Aktien nach Erwerb -
aktienrechtliche Einordnung
Der Erwerb eigener Aktien hat in den vergangenen Jahren stark zu.
genommen. Hintergrund dürfte auch die überlegung sein, aus be-
triebswirtschaftlicher Sicht teureres Eigenkapital durch billigeres
Fremdkapital zu ersetzen oder überschüssige Liquidität außerhalb
eines formalen Gewinnausschüttungsprozesses äuszukehren. Hat
eine Aktiengesellschaft eigene Aktien erworben, stellt sich die Fra-
ge, was mit den eigenen Aktien getan werden kann. Der Beitrag
befasst sich mit der in der Praxis zunehmende Bedeutung erlan-
genden Kapitalherabsetzung durch Einziehung eigener Aktien
nach Erwerb. Er steht in Zusammenhang mit dem im gleichen Heft
erscheinenden Beitrag der Verfasser,,Erwerb und Einziehung eige-
ner Aktien - bilanzielle Abbildung nach HGB und |FRS,,, in dem Fra-
gen zur bilanziellen Darsteilung der Einziehung erörtert werden.

Entscheidungen

BGH: Ausschluss der ordentlichen Kündigung von prämiensparver-

trägen bis zum Eneichen der höchsten Prämienstufe
(14.5.201 9 - Xl ZR 345/18 - dazu BB-Kommentar von
Prof. Dr. Hervd Edelmann, RA)

KG Berlin: Hauptsacheklage zu einer aufZuordnung eines Wider-
spruchs zu einer Gesellschafterliste gerichteten einstweiligen Ver-
fügung
(13.8.2019 -2W 22/19)

Steuerreeht

Die Woche im Blick

Entscheidungen
BFH: Pauschale Ermittlung Von lnvestmentfondserträgen nach S 6
Abs. 1 lnvstc
(14.s.201 9 - Vilt R 31/16)
BFH: Zur Rückforderung von Altersvorsorgezulalen vom Zulage-
empfänger
(9.7.2019 -X R 35/17)

Gesetzgebung
BReg: ErbStRL 201 9 beschlossen

Aufsätze

Prof. Dr. Hans-Jörg Fischer, RA/FASIRiFAHaGesflStB

Glück oder Leistung? - Eine Untersuchung zur
Einkommensbesteuerung von Preisgeldern bei
Fernsehshows

Die Frage der Besteuerung von Preisgeldern bei Fernsehshows ist
nach wie vor weitgehend ungeklärt. Nur aufgrund einzelner. Urteile
lässt sich eine ungefähre Systematik ermitteln. Aktuell ist durch die
Entscheidung des FG Köln vom 28.2.201 9 das Thema der Sachgage
wieder in den Fokus gerückt. Angesichts der. Unbestimmtheit der
gesetzlichen Regelung gibt der Beitrag dem Berater Hilfestellung
zur Ermittlung von Besteuerungsrisiken.

Dipl.-Finw. Gerhard Bruschke, StB

Die Haftung nach S 75 AO: Risiken einer
Betriebsübernahme (Teil l)
Bei Betriebsübergängen gerät die Tatsache gelegentlich aus dem
Fokus, dass ein derartiger übqrgang unter besonderen Vorausset-
zungen erhöhte Haftungsrisiken mit sich bringt, v.a. dann, wenn
der vorherige Betrqiber des Unternehmens seinen finanziellen Ver-
pflichtungen nicht hinreichend nachgekommen ist und Steuer-
schulden bestehen. ln diesen Fällen prüfen die Finanzämter die
Haftung des Betriebsübernehmers. Zu beachten ist, dass neben
derVorschrift des 5 75 AO auch S 25 HGB relevant ist. Die Ausfüh-
rungen beschäftigen sich allerdings nur mit den Voraussetzungen
und Besonderheiten derabgabenrechtlichen Haftung.

Dr. Bernd Sangmeister, LL.M., RA/ltB

Vorschriftswidrige Besetzung der Richterbank eines
FG als absoluter Revisionsgrund wegen Mängeln des
Geschäftsverteilungsplans - oder,,Von der Verant-
wortung der Justiz (des Finanzamts?) -für den
gesetzlichen Richter"
Die Entscheidung des BFH vom 14.3.2019 -V 834/17 zur Doppel-
Präsidentenschaft in Mecklenburg-Vorpommern hat die Frage
nach ihren politischen und rechtlichen Konsequenzen aufgewor-
fen. Diesen wird im Beitrag nachgegangen, insbes. zu der Frage,
welche Folgerungen der forensisch tätige Berater für seine Tätig-
keit aus der Entscheidung des BFH ziehen kann - und auch sollte.
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PwC: Preiseffekte bei Unternehmenstransaktionen gehen drastisch
zurück

Hengeler Mueller: Compliance Due Diligence bei M&A_Transak_
tionen zunehmend institutionalisiert

Ar.:fsatz

Dr. Holger Seidler, Wp/StB/RA, und Dr. Mathias Thiere, Wp/StB

Ery_.19 und Einziehung eigenerAktien _ bilanzieile
Abbildung nach HGB und tfRS
Werden eigene Aktien nach dem Erwerb eingezogen, ergeben sich
häufig Fragen zur bilanziellen Darstellung Oei finJiehung unter Be_
achtung der aktienrechtlichen Vorschriften. Anknüpiend an den
auf 5. 2058ff. in diesem Heft publizierten Beirrag voÄ Siiaternnpre
,'Einziehung eigener Aktien nach Erwerb - aktie;rechtriche Einord-
nung", in dem die aktienrechtlichen Rahmenbedingungen zur Ein_
ziehung eigener Aktien erörtert werden, stellt der e"eirJg zunacfrst
die handelsrechtliche Bilanzierung des Erwerbs ,nJ Ju, iinri.f,rng
von eigenen Aktien anhand eines Beispielfalls dar (Abschn. l.). Flan_
kiert wiid dieser Teil durch Ausführung.n ,u U.n eur*irtung.n
des Erwerbs und der Einziehung eigener Aktien auf die Ergebnis_
verwendungsrechnung. Daran schließt sich eine Darstellrng'du, Äilanzierung des Erwerbs und der Einziehung .ig.n.i;[ti.n nu.t
IFRS an (Abschn. il.).

Entscheidung

BFH: Rückstellung für die Kosten der Aufbewahrung von Mandan_

::Tk,:t" 
(und- Handakten) im DATEV-R..h.nr.ntiu, bei einer

w tnscnattsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
(r.J.2.2019 - Xf R 42/17 - dazu BB-Kommentaivon
Itlikolaj Kubik RA/SIB, Notar)

Arbeitsrecht
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Entscheidungen
BAG: Einblicksrecht des Betriebsrats in Bruttoentgeltlisten
(7.s.2019- 1ABRs3/17)
BAG: Beschränkung der Revisionszulassung
(28.5.201e - s AzN 268/1s)
BAG: Nichtverlängerungsmitteilung unwirksam wegen Altersdis-
kriminierung (20.3.201 9 - 7 AZR B, / fi)
BAG-:_Vorbeschäftigungsverbot bei sachgrundloser Befristung
(20.3.201 9 - 7 AlR 4Os / 16)
BAG: Anspruch auf Entgelterhöhung wegen überleitung in neuen
Tarituertrag (1 3.6.201 9 - 6 AZR 392/iB)

Aufsätze
Dr. lngo Bott, RA, und Jan-patrick Vogel, LL.M.. RA

Entscheidungen

AnC.. 
{e1n 

Verschlechterungsverbot bei Ablösung von Tarifuerträ_
gen bei Betriebsübergang
(23.1.20'19 - 4 AZR 445/17 - dazuBB_Kommentar von
Lars Grützner. RA/FAArbR)

Sanktionen gegen Betriebsrat und Betriebsrats_
mitglieder nach der DSGVO?

Betriebsräte sollen nach der Vorstellung des Gesetzgebers allein

!ie. 
tnteles;91 der Belegschafren gegenüiber dem Arbäitgeber ver_

treten und hierbei durchaus auch mit harten Bandagen mit dem
Arbeitgeber über deren Berange verhandern. rm sträirechtrichen
Fokus stehen fast traditionell eher die Arbeitgeber, .,*u *.nn .,
um die Vcrgütung der Betriebsratsmitglieder-geht.'Ruch Betriebs-
ratsmitglieder geraten allerdings allmihlich inr-s Fadenkreuz (SplE_
GEL onfine vom 22.7.2019). Als Brandbeschleuniger könnten hier
namentlich die Anforderungen der Datenschutzg-rundverordnung
wirken. Unklar ist in diesem Zusammenhang iisbesondere, ob,
wann und wie bei Regelverstößen Sanktionenlegen Betriebsrats_
mitglieder oder aber den Betriebsrat als Ganzei l.i.igti.t sind. Der
Beitrag geht dieser Frage aufden Grund.

Markus Wünschelbaum, LL.B.

Zur Einschränkung des DSGVo-Auskunftsanspruchs
durch Betriebsvereinbarun gen
Durch den Art. 1 5 Datenschutz_Grundverordnung (DSGVO) könn_
ten Unternehmen gezwungen sein, umfangreiche-n Auskunftsersu_
cnen ihrer Arbeitnehmer Folge zu leisten, obwohl dem erhebliche
lnteressen entgegenstetien. Bei AuskunftsVerweigerung drohen
empfindliche DSGVO-Bußgelder. Nach einer attu]etten Entschei_
dung des LAG Baden-Württemberg zum Auskunfts-anspiucn ftirctr_ten Unternehmen, unverhältnismäßigen oder gar missUraucfrti
chen Anfragen wehrros gegenüberzustetren. r.iinen geiriebsver-
einbarungen Abhilfe schaffen, indem sie den Auskunitiunrprr.h
einschränken?
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Korch,' LL.M. (I{antard), beide Hambryg
D81312366 (Kurzfassung vgl. S. M11). 5.1944

KOMPAKT

Arbeitszeiirecht,/Arbeitsvertragsrecht

Deutsches Arbeitszeitrecht im Wandel?
RA/FAArb& Andreas Kö s sel, München
D81310783 (Kurzfassung vgl. S. M12) s.1958

Kartellrecht

Verstoß gegen das Kartellrecht durch AGB?
RA Dn Jens Stegeti M.A- Frankfurt/M.
D81312372

ENTSCHEIDUNGEN

Betriebliche Altersversorgung

Zum Einwand des Rechtsmissbrauchs gegen
Versorgungszusage für GmbH-GeSchäftsführer
BGH, tlrteil vom a2.07,2019 - II ZR 252n6
D81312373

Kapitalanlage

Ka pitalanleger-M usterverfahrensgesetz:
Zur Unanfechtbarkeit des Bekanntmachungs.
beschlusses
BGH, Beschluss vom 3Q,04.2019 - XI ZB 1fi7
D81311784

KOMPAKT

. Betriebsverfassungsrechty'Entgeltrecht

Kein Rückzahlungsanspruch des A.rbeitgebers bei
, Verstoß gegen das Begünstigungsverbot?

RAin Dn Sqskia Pitzeri Köln
DB1309414 s.1963

ENTSCHEIDUNGEN
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Aufsätze

RA Dr. Christion Koehler, LL.M. - Der Gesellschafterstreit in der paritätischen Zwei-Personen-GmbH (Teil ll) - Besonderer Teit: Die Abberu-
fung der Geschäftsführer und die Einziehung der Geschäftsanteile

Gesellschafterstreitigkeiten bei paritätisch geführten Zwei-Personen-GmbHs, atso solchen, bei der die einzigen zwei Geseltschalter(stämme) je zur
Hälfte am Stammkapital beteiligt sind, sind nicht nur extrem praxisrelevant, sondern erfordern auch die Beachtung besonderer Vorschriften,
wenn es um die Gesellschafterversammlungen geht. Der Beitrag richtet sich vornehmUch an Gesellschafter-Geschäftsführer uncl an deren recht-
liche Berater, Er ist der zweite Teil eines Gesamtaufsatzes. ln fell (Koehler, GmbHR 20.19, g09) wurden die Besonderheiten der paritätischen
GmbH fur die generellen Regeln der Gesellschafterversammlung beleuchtet. lm hier vorliegenden Teil ll werden die zu beachtenden Besonderhei-
ten bei der (gegenseitigen) Abberufung ats Geschäftsführer und der (wechsetseitlgen) Einziehung der Geschäftsanteile beleuchtet,

RA Dr. Mario Pölicke, LL.M. (Temple) - Der Beschluss einer deutschen GmbH zum Wechsel ihrer Rechtsform in eine US-Corporation -
Überlegungen im Lichte der Judikatur des BGH zur Niederlassungsfreiheii von Gesellschaften aus US- und EU/EWR-Mitgtiedstaaten

Das in 2017 ergangene Urteit des EuGH in der Rechtssache Potbud Lässt im Lichte der Spruchpraxis des BGH zur Niederlassungsfreiheit von Gese[-
schaften im Anwendungsbereich des deutsch-amerikanischen Freundschafts-, Handets- und Schifffahrtsvertrags vom 29.10,1954 (,,FHSV,,) die
Frage entstehen, ob die darin gewährten Niedertassungsrechte auch hiesige Kapitatgesellschaften dazu berechtigen, ihren Satzungs- und Verwal-
tungssitz ohne Auflösung und Neugründung durch einen Wechsel rhrer Rechtsform in die einer Corporation nach dem Recht eines Bundesstaates
in die USA zu verlagern. Antass für diese Fragestellung gibt die vom ll. Zivilsenat des BGH mehrfach bekräftigte Meinung, wonach bezuglich der
,,Niederlassungsfreiheit für Gesellschaften jedes Vertragsteits" im Gebiet des jeweils anderen Vertragsteils eine ,,vergleichbare Rechtstage,'bzw,
,,ähnliches" gelte wie fÜr EU/EWR-Gesellschaften im Anwendungsbereich der Artt, 49, 54 AEUV bzw. Artt. 31, 34 EWRA (s. BGH, Urt. v. 14 3 2005 - ll
ZR 5/03 sowle BGH, Urt. v.5,7.2004 - ll ZR 389/02). ln diesem Beitrag sott mit Blick auf die europäische Niederlassungsfreiheit anatysiert werden,
ob diese Einschätzung des BGH ebenso für den grenzüberschreitenden (Hinaus)Formwechsel einer deutschen GmbH in eine nach dem Recht
eines US-Gliedstaates errichtete Corporation gelten kann, Aus Umfangsgründen einer gesonderten Betrachtung vorbehalten bteibt die Beantwor-
tung der Frage, welche Wirkungen ein solches Niederlassungsverständnis auf das hiesige Umwandlungsrecht hätte.
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Rechtsprechung

Gesellschaftsrecht

Gesellschafterliste: Einklagbarer Anspruch auf Einreichung einer korrigierten Ge-

sellschafterliste analog S 67 Abs, 2 AktG

Gesellschafterversammlung: Verstot\ gegen geseltschaftliche Treuepfticht durch

Entlastu ngsbeschlüsse

Wirtschaftsstrafrecht: Gesellschafter juristischer Personen bei deren wirtschaftli-

cher Schädigung keine Verletzten i.S.d. s 172 Abs. 1 Satz I StP0

Steuerrecht

Einkommensteuer: Beteitigung an einer Kapitalgesellschaft als notwendiges Be-

triebsvermögen

Grunderwerbsteuer: Grundstückskaufvertrag zwischen Gesellschaft und Gesell-

schafter

Umsatzsteuer: Uneinbringlichkeit bei bestehender Aufrechnungslage

Verfahrensrecht Klagebefugnis bei Ktage gegen gesonderte und einheitliche Fest-

stellung verrechenbarer Verluste nach S 15b ESIG

Gewerbesteuer: Keine erweiterte Kürzung nach S 9 Nr. I Satz 2 GewStG bei unter-

jährigem Grundstückserwerb

(KG, Bescht. v. 10.7.2019 - 2 W 16/19)

m. Anm. Walter Boyer .. .

(0LG Frankfurt, Urt. v.23.5.2019 - 5 U 21118)

m. Anm. Borbora Moyer / Moritz Jenne . . ..

(0LG Kartsruhe, Beschl. v.1.7.2019 - 2 Ws 231.19)

m. Anm. Christion Brond

(BFH, Urt. v. 10.4.2019 - X R 28/16)

(BFH, Urt. u.20.2.2Q19 - llR 28/15)

(BFH, Urt. v.13.2.2019 - Xl R l9nO)

(BFH, Urt. u.20.12.2018 - lV R 2n6)

(FG Berlin-Brandenburg, Urt. v.11.12.2018 - I K 813V17)

m. Anm. Manuel Brühl.,.
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964
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GmbHR Report

GmbHR im Blickpunkt

RA forsten Groß, LL.M. (London) - Das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz - Eine Chance für deutsche Arbeitgeber!

Unternehmensrecht

BGH: Legitimationswirkung des S 16 Abs, I Satz I GmbHG kann durch Treu und Glauben eingeschränkt sein (Stephan Ulrich).

BGH: Bestimmtheitsanforderungen an Öffnungsklauseln in GmbH-Gesetlschaftsverträgen (Stephan Ukich) .. .. . , .

BGH: Ersteltung der Gesettschaftertiste als Vottzugstätigkeit zur GmbH-Gründung(Stephan Ulrich) ...........

Steuer- & Bilanzrecht

BFH: Bestätigung des neuen Reisekostenrechts durch den BFH (Christian Levedag)

R248
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R251
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Starke Alli anz f u r
lhre lmrnobilie.
Alle gängigen Formen der Übertragung und

Nutzung von lmmobilien - verzahnt dargestellt
aus steuerl icher u nd zivi I rechtl icher Perspektive.

Bestellen 5ie jetzt unter otto-schmidt.de/ssw3
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lnhatt
BFH: Zuordnung einer Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft zum notwendigen Betriebsvermögen eines Einzelunternehm ens (christian Levedag) R251
BFH: Verschmelzung einer Kapitalgesetlschaft auf ihren Gesellschafter - Behandtung von Gesellschafterdarlehen (Christian Levedqg)...........,....R252
BReg: Regierungsentwurf eines Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Anderung weiterer steuerlicher Vor-

BReg:RegierungsentwurfeinesGesetzeszurAnderungdesGrunderwerbsleuergesetzes (AndreasBock)...,......... ..,.......,.,....R254
Arbeits- & Sozialrecht

LAG Köln: Arbeitsverhältnis oder freies Dienstverhättnis? - Auf die praktische Durchführung kommt es an (Claudia Kothe-Heggemann)
LSG Hessen: Spaziergang in der Mittagspause - Arbeitsunfatt, ja oder nein? (Claudia Kothe_Heggemonn)

Wirtschafts-Praxis

Baufertigstellungen von Wohnungen in Deutschlan d (Marianne Gajo) ,

Studie Konsumbarometer zu regionalen produkten in Europa (Marianne Gajo) .............

Zeitschriftenspiegel

Gesellschaftsrecht. . . . , . . . . . . . . . . .

Steuerrecht

Buchbesprechungen

Bork/Hölzle (Hrsg.), Handbuch lnsolvenzrecht
R258

Wussten Sie schon ,..

lm Beratermodul GmbHR haben sie zugrilf atutdas 0nline-Archiv lhrer Zeitschrift. ln der Zeitschriften-App lesen sie aktuelle Beiträge auf
lhrem Smartphone. Bei Fragen zu lhren Freischaltcodes wenden sie sich gerne an den Kundenservice: Telefon 0221 I g373g-gg/ oder E-Mail
an kundenservice@otto-schmidt.de
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Perfekt in Form"
Auch 2019 präsentiert sich der neue Kirchhof in Bestform.
Mit allen wichtigen Reformen des Einkommensteuerrechts -
in gewohnter Tiefenschärfe aufbereitet. Darunter die steuer-
liche Förderung des Jobtickets, die Abmilderung der kalten
Progression für die Veranlagungszeiträume 2019 und 2020 so-
wie die Folgeänderungen zum Betriebsrentenstärkungsgesetz.
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Entscheidungen
BFH: Besteuerung von Stückzinsen nach Einführung der Ab-geltungsteuer (7.5.20.t9 _Vill R 31/j5)

lFf, Drittwirkung der Festsetzung auch bei Steuerhaftung desRechtsanwalts(:.4.2.2019_vR6B/{n -' :----
BFH: Verstoß gegen den.klaren tnhalt der Akten _ Auslegung desNzB-Antrags bei nichtteilbarem Streitgegen;tirO 

"'
(17..7,20't9 J I B 30/ 18, 32-34/r S, 38/t ö ula.) 

- -
pfU;.fei19 Verletzung der richterlichen Hinweispflicht bei rechts_kundiger Verrretung (17.7.2019 _ rr e:s_:z/rs ;.i,j"'"
FG München: Einordnung eines vermächtnissei eines inrändi_schen Grundstücks unter äie beschränkte si.r.ipni.f,t nach S 2Abs. 1 Nr. 3 ErbStG (10.7.2 01g _ 4 K174/16)
FG Köln: Umsatzsteuer _ landgebundende Zubringerleistungen
bei grenzüberschreitender persänenbeförd.rrng"i,n'' 

r-uftu.rt.t,,.
und Procesin g-Leistun gen b-ei t r.Oitf,.rt"n g.ür'lirt, Zr f, tun gr.O_wicklung (4.1.201 9 - 3 K 1 2SO/1 3)
FG Düsseldorf: Zur Ablaufhemmung nach StTi Abs.4 S. 1 AO,hier: Darlegungs- und Beweislast für dän A.gim 0., Arß.nprüfung
(7.s.2019 - 6 K2302/1s K)

Gesetzgebung
8R: Vorläufige Tagesordnung der 980. Sitzung am 20.9.2019

Aufsätze

Dr. Christian Kahlenberg, M,Sc., LLM., StB

BB-Rechtsprechungsreport
tnternationales steuerrecht 2017 tzolg_ Teil I
Der vorliegende BB-Rechtsprechungsreport rnternationares steuerrecht befasst sich mit zentralen c.riätr.nti.r,.JJ;;;"r, ;i.l;den Jahren 20'17 bzw.2l.t8gefath wurden. öil ilää; _ wie ge_wohnt - nicht nur abschtießend durch d.. Bil;;kiil; Rechtsfra_
gen dargestellt, erläutert und gewürdig! sonAuil-u*h uus pt:akti_scher Sicht bedirutsame pc_intsctreiOung.r, li.'Ibä*i.g.rO
noch einer endgürtigen Beurteirung narÄn. ftremailln ,*.r,.nneben der Behandlung von grenzü"bers.r,r.i,.rJ ia,ig;n Arbeit_nehmern, Geschäftsführern und Künstlern fuit 

:tl-iiiiesondere
internationale personengeseilschaften 

und au13ens'teuälrecrrtricne

f ?,..T:. tHt^rechnungsbesteue.rung und w.Jrrgr;*.r.rrng(Teilll))im Fokus. Wie sewohnt, btei6en ildäil;e Fraseneinem gesonderten BB-Rechtspr..hrngsr.port im iuropair.t.n
Steuerrecht vorbehalten.

Steuerrecht

Dipl.-Betriebsw (FH) Ralph Dittes, StB/Wp

Entscheidungen
BGH: Unwirksame Klausel über Bearbeitungsentgelt für Treuhand_
a uft rag bei Da rtehensa btösun g n o.s.Zo I g : Xt ä i) 1 sl
BGH: Schadens.nat .nrpru.h g.g.n.in.n örgun*Jt r.in., un_erlaubt Rechtsdienstleistungen eibringenden juristiscnen eerson(30.7.20 1 9 _ V I ZR 486 / 1 8)
BVerwG: Datenschutzbehörde kann Betrieb einer Facebook:Fan_
p_age untersagen (1 1.9.2019 _ BVerwG 6 C f i.lij
KG Berlin: Keine Bestellung eines Nachtragsliquidators zwecks Ver_teilung eines hinterlegten LiquidationseriörJ, ,ntl, O.n Cur.ff_schaftern (28.9.201s _ 22W 60;/14)

Aufsatz

Prof. Dr. Walter gayer und prof. Dr. Jessica Schmidt LL.M.
BB-Ge.setzgebun gs- und Rechtsprechun gsreport zumEuropäischen unternehmensr"äht zoreäölreil rr
Der Beitrag gibt - im Anschluss an die Beiträge in BB 2004, ,lff., 

BB2008, 4s4 ff ., BB 20 1 0, 3s7 ff., BB 201 2, 3 ff ., ie iu ; ii,, BB 201 4,
1?1?ff:,_Bj ?01s, 1731ff., BB 2016, tgzttr.,-eB-zoü,'2.,rcft., ee2018, 2l62ff . - einen überblick_über die EriwkHtrgl;s'Euä*
ischen Unternehmensrechts in 2018/19,o*i. Ji.-rr'l"r. iie zutunft
zu erwartenden Maßnahmen. Teil I (Heft:+) befasste sich mit dem
iomolny Law packase. Teit ll sibt.in.n ü6"Äriil-uil, oi. ,ono
:j:^.1.i:y:1,::sen ynd sehi insbesond.," . ri oi. n"l;;,ffi i,ote tnvestment Screenino Regulation sowie das ARUG ll und das4. UmwAndG ein.

Entscheidung

BGH: Zur wettbewerbswidrigen lrreführung des Verbrauchers böiAussagen über die Rechtslage seitens O"s Uiternenmer, _
rramrensparverträge
(25.4.2019 - tZR93/17 - dazu BB_Kommentar von
Dr. Amela Schön, RAin)

2177

21-78

2193

2't97

BFH-Rechtsprechung zur Anerkennung von Verlustenaus,,Knock-out-Zertifikaten,,

?o,qtH 
hat mit Entscheidung vom 20.11.20l.8- Vill R 37115 seineRechtsprechung zur Anerkennung von verrusten i.i linr.,inrr.n

a.us Kapitalvermögen seit Einführun9 Uer nUgeiiungsteJer verfes_tigt. tm Beitrag werden die Funktionslweiseii;;;. ü;i-out_Zer-
tifikaten dargestellt, auf die EntscheiOungsgrünJä O.r-gfH .ing._gangen und die Auswirkungen auf die praxiisk iuiert.

Entscheidungen

BFH: Verm.ietung und Verpachtung _ Umschuldung eines Fremd_
währungsdarlehens
(12.3.2019 -txR36/17)
BFH: Schuldzinsenabzug bei gämischt genutzter lmmobilie; Zu_ordnung von Darlehen zum eigen_ und främOg"r;tri.n i.ir(12.3.2019 - lX R 2/19-dazu BB-Kommentarvon
Dr. Stefan Behrens, RA/FASIR/SIB)

2199

2208

2211

2213
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Bilanzrecht und Betriebswirtschaft Arbeitsrecht

Die Woche im tslick

Entscheidungen
EFRIIG: EFRAG-Bestrebungen zu Kryptowährungen
ESMA: Umfrage-Rückmeldungen zu Auswirkungen von kurzfristi_
gem Erfolgsdruckauf Unternehmen im Finanzsektor
DßSC: Mitschnitt der 77. 5itzung des IFRS-Fachausschusses

Wirtschaftsprüfung
IDW: IDW EPS 340 n.F. zur prüfung der Maßnahmen nach S91
Abs. 2 AktG

WPK: Ablehnung der im Code of Ethics geplanten Einschränkun-
gen bei der Erbringung von Nichtprüfungsleistungen
WPK/BStBK: Stellungnahme zu,,prüfleitlinien Vollständigkeitser_
klärungen" für das Bezugsjahr 201 9
WPK: Muster eines projektbefristeten Arbeitsvertrags
WPK: Zugangsdaten für den geschützten Bereich der Flu_lnternet_ .

seite für Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz
WPK: Aktualisierte Hinweise zur Durchführung des Wp_Examens
sowie Merkblätter

Betriebswirtschaft

Die Woche im Blick

Entscheidungen
BGH: Besetzung des mitbestimmten Aufsichtsrats bei Umwand_
lung einer SE (23.7.2019 - ll ZB 20/18)
BGH: Fristlose Beendigung eines faktischen Geschäftsführeranstel_
lungsvertrages (20.8,2019 - ll ZR 121/16)
BAG: Elementenfeststellungsklage bzgl. Urlaubsanspruchs ggf. un_
zulässig (21.s.2019 -9 AZR260/19)
IAG Berlin-8rand.: Keine Terminsgebühr bei Rücknahme der Be_
rufung (29.8.201 9 - 26ta tKostl 6062/1 9)
tAG NRW: Keine Belehrungspflichten des Arbeitgebers zum Ur_
laubsverfall bei langzeiterkrankten Arbeitnehmern 

-
(24.7.201 9 - 5 Sa 67 6/ 1 9)
IAG Sachsen: 5 288 Abs.5 S. I BGB enrgegen der Entscheidung
des BAG anwendbar
(17 .7.201s - 25a 364/18)

Aufsatz

, Dr.Julia Pfrogner, RAin/FAinArbR

Formale Anforderungen an einen Widerrufs-
vorbehalt: Wirtschaftliche Gründe weiterhin
ausreichend!

Die Rechtsprechung zu den formalen Anforderungen eines Wider_
rufsvorbehalts scheint klar zu sein: Widerrufsgrüide müssen der
Richtung nach angegeben werden. Wirtschaftlühe Cründe sinO ein
ausreichender Widerrufsgrund. Das LAG Niedersachsen (.13 Sa 304/
17 sowie 13 5a 305/17) sah dies anders und .verlangte eine
Konkretisierung des Grades der wirtschaftlichen Störung. Äufgrund
der grundsätzlichen Bedeutung ließ es die Revision zir. Oas LAG
meinte, eine divergierende Rechtsprechung zwischen dem 5. Senat
und dem 9. Senat des BAG festzustellen, äie zu klärungsbedürfti-
gen Unsicherheiten geführt habe. Die parteien haben siih vor dem
BAG (5 AZR 256118 sowie 5 AZR257/18) geeinigt, um die Fortset_
zung des Rechtsstreits vor dem LAG im Hinbliik äuf die weitere
Aufklä"rung der Ausübung billigen Ermessens zu vermeiden. Der
5. Senat des BAG konnte daher zu der Frage nicht abschließend
Stellung nehmen, gab aber zu erkennen, lass die Angabe der
Widerrufsgründe der Richtung nach im Hinblick auf wirtschaftliche
Gründe weiterhin ausreicht und auch kein Widerspruch zur Recht-
sprechung des 9. Senats besteht. Diese Frage ist für die Wirtschaft
von hoher Praxisrelevanz bei der Vertragsgestaltung.

Entscheidungen

BGH: FristJose Beendigung eines faktischeri Anstellungsverhältnis_
ses eines Geschäftsführers
(20.8.201 9 - | ZR 1 21 / 1 6l

BAG: Festsetzung und überprüfung der Obergrenze einer Sonder-
zahlung
(27.2.2019 - 10 AZR341/le - dazu BB-Kommentar von
Stephan Sura)

Bü rokratieentlastull gsgesetz lll - Anhörung von Ressorts,
Ländern und Verbänden gestartet

Studie 2019 zur strategischen Kostentransformation in
Deutschland

Georg Lanfermann, Wp/StB

zu Sustainable Finance: Wie weit ist
Gesetzgeber mit der Umsetzung?

2217

22't9

Die Erste Seite
Prof. Dr. Stephan paul

Der,,digitafe" Chief Financial Officer:
Unternehmer in der Unternehmung

lmpressumA/orschau

lnhalt I

2227

2228

2232

2236

europäische

EU-Kommission hatte im Mai 20lg ein umfassendes Gesetzge-
zur Umsetzung des kurz zuvor verkündeten Aktions-

zu Sustainable Finance vorgeschlagen. Mit diesen Maßnah-
die EU-Kommission entscheidende lmpulse zur Förderung

nachhaltigen Wachstums setzen, indem alle Finanzmarktteil-
stärker zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten

werden. Der Beitrag untersucht den Stand der Umset-
EU-Aktionsplans und beleuchtet dabei insbesondere die

Regulierungsmaßnahmen; die größtenteils bereits
2019 hätten beschlossen werden sollen. Er knüpft damit

des Autors,,Sustainable Finance als neues Leitmotiv
berichterstattun g" (BB 2018, 490ff.) und ,,Künfti_

der EU-Unternehmensberichterstattung: Gesetzge_
Sustainable Finance und,Fitness Checkl,, (BB 20ig,

Anderung des Antrags nach S 20 Abs. 5 Satz 1 UmwSr G 2224

- | R'l / 17 _ dazu BB,Kommentar von
RAin/StBin)

i.5. des 5 34a Abs.2 ESIG - Behandlung des über- 2225
isses nach S4 Abs.4 ff., 5 7 UmwStG - gesonderte

der individuellen
entnommenen

Berechnungsfaktoren für die Ermitt-
Gbwinns

R't3/17 _ dazuBB-Kommentar von
l(leinmanns,

Sr8/RA/FASTR)

Auswirkungen der Niedrigzinsphase im Rahmen 2226
mensbewertung sind in der Marktrisikoprämie zu be-

f,40t17 - dazu BB-Kommentar

9u:;lainai'q{q Finaft {e
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ZlnsO-Bücher- und Zeitschriftenreport

äff::l*:Hffii:l :]:;lne 
Üb"rslcrrt über die wichtigsren und interessanresren veröffentrichungen aus dem Bereich

Diese Ausgabe enthält eine Rezension zu folgendem Titel:
B o rUH ölzle, Handbuch Insolvenzrecht

ZIns0-Rechtsprechungsreport

Entscheidangsreport

. fnsolvenzrecht

g 43a abs. s BRAO kein schutzgesetz für Rechtsschutzversicherer,. . . . ,BGH, urt. v. 23. 7. 20rg _vI zRiozns 
LrürL'crtr,.

(Keine) Durchgriffshaftung/altlasten-sanierungspflicht 
für ehemaligen Gesellschafter einerbeendeten GbR im Wege gesellschaftsrechtlicher (Nach-)Haftung . . . . . .BVerwG, Beschl. v. 5. 6. 2019 _7 B Ig.Ig 

---?^ \rrq!.-,'arlurrB .

I?tl::äT:;.:";::Ji.:.T:;T',;;":;"r";;1frückbuchung aufgrund Lasrschriftwiderspruch

i::I:,"y;3::S:i:{r:T;f,;!Ep';"iä*irwerr bei Krage aurFesrsrerung zur rnsorvenzrabere

Geltendmachung eines abfindungsanspruchs nach Beendigung einer zweigriedrigen GbRdurchdenlnsolvenzverwalter......... .. :.LG Efurt, (\rt. v. 5. 12. 2017 _ g O j37B/16

abtretung des Kaufpreisanspruchs als anfechtbare,Rechtshandlung des rnsorvenzschutdrr"", ,o. Tirgungeiner bestehenden Darrehensschurd auf ein unentgeruicrr gewanrtes Dart.t 
"r, 

. . .LG stuttgart, urt. v. 1 5. I I. 20 I g - 22 o I 2s/i ; 
--!.'urL.L' E.wanrres uarlehen

?ä';::;f::;:ä";:;;:::;:;:::;1,::";i,;:;::;:";,äwdem rnformationsfreihe*sgesetz (hier: TFG.MV)

yä'#:,i;T:"2,:i:;);::1!;r^;;f;;?:rungen) aus erbrachren Baureistungen ars Masseverbindrichkeiten.

Akteneinsicht des fnsolvenzverwalters in Akten der Finanzverwaltung.FG saarlantr, Beschr. v. 3. 4. 20rg _ 2 K l00rl; 
rEr r'ra'zverwattung.

m. Anm. Schmittmann

]f1 netriensü bergang bei Air_Bertin
r,AG Berlin-Branclenburg, Urt. v. IB. l. ZOIS _ S ia ZS;IÄ
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l

. Gesellschaftsinsolvenzrecht

y;i;';:i;,:;;T;:';;;1-;:;)grobem Fehrverharten und exisrenzbedrohender Lage der GmbH ars Forge

. Insolvenzkapitalmarktrecht

Rechtskraftwirkung der widerspruchslos erfolgten_Feststellung von Forderungen zur rnsolvenztabellegegentiber Finwendungen des haftenden Komrianortisten . . . .OLG München, (End_)tJrt. v. 24. 7. 2019 _ 20 U 449/Ig
a

Streitwert für ein Schuldenbereinigungsverfahren
LG Gera, Bescht. v. 16. 8. 20Ig _ S i SSiltS

fflä'"ä:iffifiril,lil: des schuldners als prandrrei im Rahmen des verrahrens zur Errelung
LG Wuppertat, n"rrnt. r.i,i. i. ;;;; _ ;; r:):iin
. Vergütungsrecht

Abschlag von der vergütulg wegen vorhergehender vorräufiger InsorvenzverwartungAG Norderstedt, Beschl. v. 14. S. ,0Ig _ 66 IN ;;;;;
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